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Sehr geehrter Herr Standespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gestützt auf Art. 35 Abs. 1 und Art. 46 der Kantonsverfassung (KV) unterbreiten wir Ihnen die Botschaft zum 
Budget für das Jahr 2008. Der Berichtsteil zu den Budgetzahlen (Teil II.) kommentiert die Ergebnisse aus-
führlich. 
 
Im ersten Teil dieser Botschaft finden Sie das Jahresprogramm 2008 der Regierung. Seit dem Jahr 2000 
werden das Jahresprogramm und das Budget inhaltlich und zeitlich koordiniert erarbeitet und dem Grossen 
Rat in einer gemeinsamen Botschaft vorgelegt. Planungsgrundlage für das vorliegende Jahresprogramm 
2008 bilden unter anderem der Bericht der Regierung zum Regierungsprogramm und Finanzplan für die Jahre 
2005 – 2008 (Heft Nr. 1/2004 -2005, S. 3 ff) unter Berücksichtigung der Erklärung des Grossen Rates sowie 
der von ihm in der Junisession 2004 gefassten Finanzplanbeschlüsse. 
 
Im Teil III. sind die Berichte der kantonalen Gerichte zum Budget 2008 enthalten (gemäss Art. 51 a KV). 
Dieser Abschnitt wurde aufgrund der Justizreform neu in dieser Form in die Botschaft aufgenommen. Die kan-
tonalen Gerichte unterbreiten ihre Budgets direkt dem Grossen Rat. Es erfolgt keine materielle Behandlung 
durch die Regierung. 
 
Im Weiteren finden Sie im Teil IV. dieser Botschaft Erläuterungen sowie einen Entwurf für eine Teilrevision 
der Verordnung über den Verzicht auf Beiträge an Schul- und Schulsportanlagen im Volksschulbe-
reich. Mit dieser Revision soll das im Jahr 2005 eingeführte Beitragsmoratorium in diesem Bereich um weite-
re zwei Jahre bis Ende 2009 verlängert werden. Der entsprechende Genehmigungsantrag ist im Antragsteil 
(Teil VI.) enthalten.  
 
Zur Budgetvorlage 2008 gehören auch die Planungsberichte 2008 der GRiforma-Pilotdienststellen (Teil  
VIII.). Im Zusammenhang mit der flächendeckenden Umsetzung von GRiforma wird auf den Separatdruck ver-
zichtet. Für die Dienststellen der ersten Umsetzungsetappe liegen erstmals die Planungsberichte vor. 
 
Sämtliche Beschlussanträge an den Grossen Rat sind im Teil VI. Anträge festgehalten. 
 


